
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1993/10/19 93/14/0129
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.10.1993

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §23 Z2;

Rechtssatz

Wird der Kommanditist einer GmbH & Co KG als Geschäftsführer der geschäftsführenden Komplementär-GmbH tätig,

sind die Gehaltszahlungen der GmbH an den geschäftsführenden Kommanditisten nicht nach § 23 Z 2 EStG 1972 zu

beurteilen (Hinweis Schubert-Pokorny-Schuch-Quantschnigg, Einkommensteuer-Handbuch, Textziffer 41 zu § 23).
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